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Arbeitsrecht 
(Nr. 009/2006) 

 
Vermögenswirksame Leistung:  

Schadensersatzpflicht des  
Arbeitgebers 

 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
Leitsätze: 
 
1. 
Ist ein Arbeitgeber verpflichtet, für einen Arbeitnehmer als ver-
mögenswirksame Leistung die Beiträge zu einer Lebensversi-
cherung abzuführen, und kommt er mit dieser Beitragszahlung 
in Verzug, muss er den Schaden ersetzen, der dem Arbeitneh-
mer durch eine vorzeitige Kündigung des Versicherungsvertra-
ges von seiten des Versicherungsunternehmens entsteht. 
 
2. 
Dieser Schadensersatzanspruch steht dem Bezugsberechtigten 
des Versicherungsvertrages zu, wenn der Arbeitnehmer stirbt 
und das Versicherungsunternehmen wegen des Beitragsrück-
standes die Auszahlung verweigern kann. Eine entsprechende 
Schutzwirkung zugunsten Dritter ergibt sich aus der Vereinba-
rung der Arbeitsvertragsparteien über die Abführung vermö-
genswirksamer Leistungen in der Form von Versicherungsbei-
trägen. 
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